
Einbürgerung nichtehelicher Kinder
Das nichteheliche Kind eines Deutschen ist einzubür-
gern, wenn eine nach den deutschen Gesetzen wirk-
same Feststellung der Vaterschaft erfolgt ist, das Kind
seit drei Jahren rechtmäßig seinen dauernden Aufent-
halt im Inland hat und den Antrag vor der Vollendung
des dreiundzwanzigsten Lebensjahres stellt (§ 5 StAG,
Nr. 5.1.1. - 5.3 StAR-VwV).

Annahme als Kind durch einen Deutschen (Adoption)
Mit der nach den deutschen Gesetzen wirksamen An-
nahme als Kind durch einen Deutschen erwirbt das
Kind, das im Zeitpunkt des Annahmeantrags das acht-
zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, die deut-
sche Staatsangehörigkeit. Der Erwerb der Staats-
  angehörigkeit erstreckt sich auf die Abkömmlinge des
Kindes. Zu der Voraussetzung gehört, dass der Antrag
beim Vormundschaftsgericht vor dem 18. Geburtstage
des Kindes eingegangen sein muss. (Volladoption) (§ 6
StAG; Nr. 6.1.1. und 6.1.2. StAR-VwV).
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ERWERB DER DEUTSCHEN STAATSANGEHÖRIG-
KEIT DURCH ABSTAMMUNG, GEBURT, ANNAHME 

Erwerb durch Abstammung (Abstammungsprinzip)
Ein Kind wird mit der Vollendung der Geburt Deut-
sche/Deutscher, wenn wenigstens ein Elternteil deut-
scher Staatsbürger ist. 

Ist aber bei der Geburt des Kindes nur der Vater deut-
scher Staatsangehöriger und ist zur Begründung der
Abstammung nach den deutschen Gesetzen die An-
erkennung oder Feststellung der Vaterschaft erforder-
lich, so bedarf es zur Geltendmachung des Erwerbs
einer nach den deutschen Gesetzen wirksamen Aner-
kennung oder Feststellung der Vaterschaft.

Diese so genannte „Anerkennungserklärung“, muss
abgegeben oder das Feststellungsverfahren muss ein-
geleitet sein. Diese unterliegt jedoch einer Alters -
beschränkung die besagt, dass die Erklärung vor dem
23.  Lebensjahr abgegeben werden muss (§ 4 Abs.1
StAG; Nr.1.2.1a und Nr. 4.1 StAR-VwV).

Erwerb durch Erklärung für die vor dem 1. Juli 1993
geborenen Kinder
Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und ist
nur der Vater deutscher Staatsangehöriger, so erwirbt
nur ein nach dem 30. Juni 1993 geborenes Kind die
deutsche Staatsangehörigkeit, vorausgesetzt, es liegt
eine für den deutschen Rechtsbereich wirksame Va-
terschaftsanerkennung oder Vaterschaftsfeststellung

vor. Die Anerkennungserklärung muss abgegeben bzw.
das Feststellungsverfahren eingeleitet sein, bevor das
Kind das 23. Lebensjahr vollendet hat und sich das Kind
seit drei Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufent-
halt im Bundesgebiet hat (§ 5 StAG; Nr.1.2.1a StAR-VwV).

Erwerb durch Geburt im Inland (Geburtsortsprinzip)
Durch die Geburt im Inland erwirbt ein Kind ausländi-
scher Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn fol-
gende Bedingungen erfüllt sind:

Ein Elternteil hat seit acht Jahren rechtmäßig seinen
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland und 

dieser Elternteil hat eine Niederlassungserlaubnis, eine
Aufenthaltserlaubnis EU besitzt oder freizügigkeitsbe-
rechtigter Unionsbürger bzw. gleichgestellter Staats an -
gehöriger eines EWR-Staates (Island, Liechtenstein,
Nor wegen) oder freizügigkeitsberechtigter Schweizer ist.

Das Geburtsortsprinzip gilt für Kinder, deren Eltern
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, die
aber mit der Geburt unter den genannten Vorausset-
zungen Deutsche geworden sind, wenn sie mit der Ge-
burt gleichzeitig die ausländische Staatsangehörigkeit
der Eltern erworben haben.

Bis zum 23. Lebensjahr müssen sich diese Kinder nach
dem Optionsmodell entscheiden, ob sie ausschließlich
deutsche Staatsbürger sein wollen.

Ein Deutscher, der auf diesem Wege nach dem
31.12.1999 die Staatsangehörigkeit erworben hat
und eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt,
hat mit Erreichen der Volljährigkeit zu erklären, ob er
die deutsche oder die ausländische Staatsangehörig-
keit behalten will.

Das Kind darf beide Staatsangehörigkeiten beibehal-
ten, wenn es vorher auf Antrag die schriftliche Geneh-
migung der zuständigen Behörde zur Beibe haltung
der deutschen Staatsangehörigkeit (Beibehaltungs-
genehmigung) erhalten hat, weil die Aufgabe oder
der Verlust der ausländischen Staatsangehörigkeit
nicht möglich oder nicht zumutbar ist oder bei einer
Einbürgerung  nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz
Mehrstaatigkeit hinzunehmen wäre (§ 4 Abs.3 StAG,
Nr. 8.1.3.6 StAR-VwV).
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